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Nutzungsvertrag bei betreuten Pfadigeburtstagen 

 
 
 
zwischen dem Freundeskreis Stamm Barrakuda e.V. (FK) 
 
vertreten durch    ______________________ (Ansprechpartner)  
 
und     ____________________ (Nutzer) 
 
über das Stammesheim Stamm Barrakuda, Gluckstraße 33, 85591 Vaterstetten 

für die Veranstaltung:  __________________________ 

Beginn am :   __________________________  um  _____________ Uhr 

Ende am :   __________________________  um  _____________ Uhr 

Nähere Angaben zum Geburtstag: 

Zielgruppe der Veranstaltung:  ______________________________________ 
(z.B. Jugendliche, Pfadfinder...) 

Erwartete Teilnehmeranzahl:  ________________ 

 
1. Der Nutzer erhält für obige Veranstaltung das Recht, das Stammesheim (nicht jedoch den 

Speicher) zu nutzen.   
 

2. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die im Rahmen der Veranstaltung an Haus, Inventar und 
Außenanlage entstehen. Er ist verpflichtet alle Schäden unverzüglich zu melden.  Der Mieter haftet 
gegenüber dem Vermieter, unabhängig davon, ob dieser von einem Dritten Schadensersatz 
verlangen kann. 
Im Falle eines Schadens kümmert sich der Nutzer um dessen fachmännische Behebung, solange 
der FK nicht eindeutig mitteilt, dass er die Behebung veranlasst. Liegt es in der Hand des Nutzers, 
sich um die Behebung zu kümmern, muss der Schaden spätestens nach 14 Tagen behoben sein, 
ansonsten wird für jeden weiteren Tag € 5,- in Rechnung gestellt. 

 
3. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass von Haus, Inventar und Außenanlagen keine Gefahren 

für seine Gäste/ Teilnehmer ausgehen. 
 

4. Der Nutzer sorgt für die Einhaltung der Hausordnung durch seine Gäste. Besonders hingewiesen 
sei hier auf das Rauchverbot im Haus. 

 
5. Das Gebäude, insbesondere Küche und Bad, muss in verschlossenem, hygienisch einwandfreien 

Zustand hinterlassen werden. Auch die Außenanlagen müssen sauber sein.  
 

6. Bei Veranstaltungen entstandener Müll muss mit nach Hause genommen werden, wenn doch Müll 
hinterlassen wird, ist dieser in der zum Haus zugehörigen Mülltonne zu entsorgen und darf nicht in 
öffentlichen Mülltonnen entsorgt werden! Der hinterlassene Restmüll wird mit 20 € je Tüte 
berechnet.  

 
7. Bei allen Veranstaltungen ist darauf zu achten, dass keine Lärmbelästigung für die angrenzenden 

Wohngebiete entsteht.  Im Garten darf auch tagsüber nicht laut Musik gehört werden.   
 

8. Zwei Gruppenleiter sorgen sich um einen geregelten, ruhigen Ablauf des Geburtstages.  Die Eltern 
sollten auf bekannte Probleme bei den Kindern hinweisen, und auf jeden Fall die Gruppenleiter bei 
der Planung des Geburtstages mit einbinden.  Die Eltern des Geburtstagskindes sind auch während 
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der Veranstaltung anwesend und helfen den Gruppenleitern.  Die Gruppenleiter übernehmen keine 
Haftung im Sinne des § 832 BGB (Aufsichtspflicht).  Die Aufsichtspflicht bleibt während der 
Veranstaltung bei den Eltern.  Die Nutzer sind sich darüber im klarem, dass der Stamm oder die 
Gruppenleiter nicht für Schäden haften, die sich die Teilnehmer gegenseitig zufügen oder durch 
eigenmächtiges Handeln der Teilnehmer entstehen.  Die Kinder sind während der Veranstaltung 
natürlich nicht über die Unfall- und Haftpflichtversicherung des BdP e.V. abgesichert. 

 
9. Für die Nutzung des Stammesheims werden folgende Kosten erhoben: 70 € (50 € 

Aufwandsentschädigung für die Gruppenleiter und die 20 € Miete für das Stammesheim) 
 

10. Tritt der Nutzer später als 4 Wochen vor der geplanten Veranstaltung vom Vertrag zurück, so hat er 
bis zu 60% der ursprünglichen Kosten zu tragen, sofern der FK bereits eine andere Anfrage für eine 
Veranstaltung im gleichen Zeitraum abgesagt hat. 

 
Besondere Vereinbarungen: 
 
Der hinterlassene Restmüll wird mit 20 € je Tüte berechnet. 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Nutzer (ggf. Erziehungsberechtigter!) 
  
 
 
________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift f. Freundeskreis 

 


